
EINFACH  ERKLÄRT

MELDUNG 
graz.at/jugend_familie
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Was ist eine 
 Meldung bei  
der Kinder-  
und Jugend -  
hilfe

Die Kinder- und Jugendhilfe kann 
von verschiedenen Personen eine 
Meldung bekommen.  
Das bedeutet: Jemand macht sich 
Sorgen um ein Kind. 

Für die Kinder- und Jugend-
hilfe sind solche Meldungen  
eine  wichtige Information.? Denn dann kann man den 

Kindern oder den Jugend-
lichen helfen, wenn es 
ihnen schlecht geht.
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Wer kann  
eine Meldung 
 machen

 Jede Person, die sich Sorgen um 
ein Kind macht.

Man kann die Meldung anonym 
machen. Das bedeutet: Man muss 
den eigenen Namen nicht sagen.

 Manche Personen müssen 
eine Meldung machen, 
wenn sie sich Sorgen 
machen.
Das sind zum Beispiel 
Beschäftigte in Schulen, 
in Kindergärten und in 
Krankenhäusern. 

Das steht so im Gesetz. ?
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Was  
bedeutet 
die Meldung 
für Sie ? Die Kinder- und Jugendhilfe hat 

eine Meldung zu Ihrem Kind be-
kommen.

•  Ein:e Sozial-Arbeiter:in bespricht 
die Meldung mit Ihnen und mit 
Ihrem Kind. 

Die Kinder- und Jugend-
hilfe muss die Meldung 
überprüfen. 
Dann entscheidet die 
 Kinder- und Jugendhilfe, 
ob Ihre Familie Unter -
stützung braucht. 
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Für die Kinder- und Jugendhilfe ist 
Ihre Meinung sehr wichtig. 

Bitte, arbeiten Sie deshalb mit der 
Kinder- und Jugendhilfe gut zu-
sammen.

Die Kinder- und Jugendhilfe hat 
vor allem ein Ziel: Ihr Kind soll 
sich gesund  ent wickeln und  
es soll ihm gut gehen.

Alle Informationen bleiben 
 vertraulich. Das bedeutet:  
Keine andere Person bekommt die 
Informationen. 
Näheres dazu finden Sie im 
 Internet unter:  
graz.at/datenschutz

Wir bieten Ihnen 
 Unterstützung an,  
wenn es notwendig ist.

Wir besprechen mit  
Ihnen und Ihrem Kind,  
was  weiter passiert.
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Wie geht  
es weiter ? Es gibt keinen Grund zur Sorge  

um Ihr Kind. Die Sache ist erledigt.

Sie können trotzdem Unter-
stützung von der Kinder- und 
Jugendhilfe bekommen, wenn  
Sie das wollen.

Möglichkeit 2

Die Kinder- und  Jugendhilfe 
empfiehlt eine freiwillige 
 Unterstützung. Damit will die 
 Kinder- und Jugendhilfe Ihnen  
und Ihrem Kind helfen.

Diese Unterstützung findet nur 
statt, wenn Sie das wollen. Sie 
können die Unterstützung jeder-
zeit beenden.

Möglichkeit 3

Es gibt Grund zur Sorge 
um Ihr Kind. 

Es wird weitere 
 Gespräche geben und 
eine Zusammenarbeit  
ist  notwendig.

Auf jeden Fall wird es  
eine Gefährdungs-
Abklärung geben.  
Das bespricht die oder  
der  Sozialarbeiter:in  
mit Ihnen.

Möglichkeit 1



Stadt Graz 
Amt für Jugend und Familie 
Kaiserfeldgasse 25, 8010 Graz  
Tel.: +43 316 872-3131 
jugendundfamilie@stadt.graz.at 
graz.at/allesfamilie


